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Gebührenordnung für die Bäder der Stadt Rüsselsheim 
 
 
 
 

Neufassung 01.10.1999  
*Änderung vom 1.5.2009 

Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
01. April 2005 (GVBI. I S. 142), der §§ 2, 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben 
(KAG) vom 17. März 1970 (GVBI I, S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Ja-
nuar 2005 (GVBI. I, S. 54) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rüssels-
heim am 2. April 2009 folgende Änderung des § 2 der Gebührensatzung für die Bäder 
der Stadt  
Rüsselsheim beschlossen. 
 
 

 
Die Gebührensatzung für die Bäder der Stadt Rüsselsheim wird wie folgt geändert: 

 
 
 

§ 1 

Gebührenpflicht 

Für die Benutzung des Hallenbades mit allen Nebeneinrichtungen, des Freibades an 
der Lache, des Freibades am Stadion sowie des Waldschwimmbades werden Gebüh-
ren erhoben. 
 
 

§ 2* 
Gebührenhöhe 

 

Freizeitbad „An der Lache“ 
Hallen- und Freibad 
        

 
Tageskarte Erwachsene             5,00 € 
Tageskarte ermäßigt             2,50 € 
1,5 Stundenkarte Erwachsene            2,50 € 
1,5 Stundenkarte ermäßigt                       1,25 € 

 
 Mehrfachkarten Freizeitbad 

Familienkarte 
(gültig für 2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern)                            11,00 € 
Sechserkarte Erwachsene           25,00 € 
Sechserkarte ermäßigt           12,50 € 

 Punktekarten (60 Punkte)           38,30 € 
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Familiendauerkarten Freibad 
1. Karte             76,60 € 
2. Karte             38,30 € 
1. und 2. Kind je              9,50 € 
ab 3. Kind                 frei 
Kinder unter 4 Jahren               frei 
Einzelperson             95,00 € 
Einzelperson ermäßigt           47,50 € 

 

Benutzung der Sauna 
Einzelkarte               8,50 € 
Einzelkarte ermäßigt              6,90 € 
Fünferkarte             37,30 € 
Fünferkarte ermäßigt           28,70 € 
Fünferkarte mit Vollmassage          97,70 € 
Fünferkarte mit Vollmassage ermäßigt         89,10 € 
Fünferkarte mit Teilmassage          80,40 € 
Fünferkarte mit Teilmassage ermäßigt         71,80 € 
 

 
Massagen 
Vollmassagen           15,25 € 
Mehrteilmassage           14,00 € 
Teilmassage                11,50 € 
Bindegewebsmassage          14,00 € 
Fußzonenreflexmassage          17,80 € 
Heißluft                 8,80 € 
 

Kursangebot 
Gymnastikkurse             4,50 € pro Std. 
Babyschwimmen             4,50 € pro Std. 
Aqua-Fitness              8,30 € pro Std. 
Schwimmunterricht Erwachsene                6,30 € pro Std. 
Schwimmunterricht ermäßigt           4,50 € pro Std. 
 
Waldschwimmbad 
      

 
Tageskarte Erwachsene                2,50 € 
Tageskarte ermäßigt                1,25 € 
Begrenzte Badezeit  
1,5 Std. vor Badeschluss Erwachsene              1,25 € 
1,5 Std. vor Badeschluss ermäßigt               0,70 € 
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Mehrfachkarten 
Familienkarte 
(gültig für 2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern)           7,00 € 
Punktekarten (60 Punkte)            38,30 € 

 

Familiendauerkarten 
1. Karte               38,30 € 
2. Karte               19,15 € 
1. und 2. Kind                  4,75 € 
ab 3. Kind                   frei 
Kinder unter 4 Jahren                 frei 
Einzelperson               44,60 € 
Einzelperson ermäßigt             22,30 € 
 
 
 

§ 3 

Ermäßigung von Gebühren 

 

Zur ermäßigten Preisgruppe im Sinne dieser Satzung gehören: 

Die Inhaber eines Berechtigtenausweises nach den Richtlinien für die Ausstellung von 
Berechtigungsausweisen zur Inanspruchnahme ermäßigter städtischer Dienstleistungen 
sowie Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten, wehrpflichtige Mannschaftsdienstgrade der 
Bundeswehr, Zivildienstleistende, Schwerbehinderte und kinderreiche Familien. 
 
Für Kinder unter 4 Jahren wird keine Eintrittsgebühr erhoben. 
 
Die Gebührensatzung gilt nicht für die Benutzung der Bäder durch schwimmsporttrei-
bende Vereine, Verbände und Gruppen, für Veranstaltungen und Training sowie für 
Rüsselsheimer Schulklassen und Kindergärten. 
 
 

§ 4 

Veranstaltungen 

 
Bei Veranstaltungen können die Entgelte vom Leiter des Sportamtes für die jeweilige 
Veranstaltung gesondert festgesetzt werden. 
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§ 5 

 
Die Änderung tritt zum 1.5.2009 in Kraft 

 
 

 
Rüsselsheim, den 8. April 2009 
 
 

          Der Magistrat der 
Stadt Rüsselsheim 
 
Stefan Gieltowski 
Oberbürgermeister 

 


